
Amtsblatt des LK EL Nr. 19/2021 vom 31.08.2021 

 

  
 
 
 

 Inhalt Seite 
 
A. Bekanntmachungen des  
 Landkreises Emsland 
 
342 Öffentliche Bekanntmachung; Be- 323  
 stellung zum bevollmächtigten Be- 
 zirksschornsteinfeger;  
 Kai-Uwe Günther, Werlte 
 
343 Bekanntmachung einer Genehmi- 323 
 gung gemäß Bundes-Immissions- 
 schutzgesetz (BImSchG); Werner  
 Hölscher, Emsbüren 
 
344 Bekanntmachung; Durchführung  323 
 einer Online-Konsultation gem. § 5  
 Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG);  
 Windpark Rhede GmbH & Co. KG,  
 Rhede (Ems) 

 
B. Bekanntmachungen der 
 Städte, Gemeinden und  
 Samtgemeinden 
 
345 Bekanntmachung; Bauleitplanung  324 
 der Gemeinde Klein Berßen; Bebau- 
 ungsplan Nr. 27 „Rauhfehn, 1. Erwei- 
 terung“ der Gemeinde Klein Berßen  
 mit örtlichen Bauvorschriften; Bebau- 
 ungsplan der Innenentwicklung im  
 beschleunigten Verfahren gemäß  
 § 13b Baugesetzbuch (BauGB); In- 
 krafttreten des Bebauungsplanes;  
 Bekanntmachung gemäß § 10  
 BauGB 
 
346 Amtliche Bekanntmachung der  324  
 Stadt Haren (Ems); Bebauungs- 
 plan Nr. 01-09/02 „Zwischen Dorf- 
 straße und Klaus-Jost-Straße“,  
 Ortschaft Altenberge 
 
347 Bekanntmachung; Bauleitplanung  325  
 der Gemeinde Hüven; Bebauungs- 
 plan Nr. 4 „Lilland“, 1. Änderung  
 der Gemeinde Hüven; Bebauungs- 
 plan der Innenentwicklung im be- 
 schleunigten Verfahren gemäß  
 § 13a Baugesetzbuch (BauGB);  
 Inkrafttreten des Bebauungspla- 
 nes; Bekanntmachung gemäß  
 § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Inhalt Seite 
 
348 Bekanntmachung; Bauleitplanung  326  
 der Gemeinde Spahnharrenstätte;  
 Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3  
 Baugesetzbuch (BauGB) für den  
 Bereich „Am Brink“ nebst Begrün- 
 dung; Inkrafttreten der Einbezie- 
 hungssatzung; Bekanntmachung  
 gemäß § 10 Baugesetzbuch  
 (BauGB) 
 
349 Bekanntmachung; Bauleitplanung  326 
 der Gemeinde Spahnharrenstätte;  
 Bebauungsplan Nr. 25 „Kirchen- 
 plaatzen“ der Gemeinde Spahn- 
 harrenstätte; Bebauungsplan der  
 Innenentwicklung im beschleunig- 
 ten Verfahren gemäß § 13b Bau- 
 gesetzbuch (BauGB); Inkrafttreten  
 des Bebauungsplanes; Bekannt- 
 machung gemäß § 10 Baugesetz- 
 buch (BauGB) 
 
350 Öffentliche Bekanntmachung über  327  
 das Inkrafttreten des Bebauungs- 
 planes Nr. 17 „Lindenstraße I“,  
 3. Änderung, Gemeinde Sustrum;   
 Bebauungsplan der Innenentwick- 
 lung gem. § 13a Baugesetzbuch  
 (BauGB) 

 
C. Sonstige Bekanntmachungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

2021 Ausgegeben in Meppen am 31.08.2021  Nr. 19 



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 19/2021 vom 31.08.2021 

323

A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland 

 
342 Öffentliche Bekanntmachung; Bestellung 

zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger; Kai-Uwe Günther, Werlte 

 
Nach erfolgter Ausschreibung ist Herr Kai-Uwe Günther, Bro- 
ägeler Wald 11, 49757 Werlte, mit Wirkung vom 01.08.2021  
zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 
OS/EL 01-09 Werlte bestellt worden. 
 
 Meppen, 01.07.2021 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
343 Bekanntmachung einer Genehmigung ge-

mäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm 
SchG); Werner Hölscher, Emsbüren 

 
Mit Bescheid vom 18.08.2021 wurde Herrn Werner Hölscher, Hel-
schen 9, 48488 Emsbüren, die Genehmigung zur Tierplatzerhö-
hung von 616 auf 725 Mastschweineplätze im Gebäude Nr. 3, zur 
Nutzungsänderung eines Bullenstalls mit 260 Bullen und 120 Käl-
bern zum Schweinemaststall mit 1.000 Mastschweineplätzen,  
zur Errichtung / zum Anbau eines Vorraums sowie zur Aufstellung 
von sechs Futtermittelsilos auf dem Grundstück Flur 21, Flurstü-
cke 88/3, 88/4 und 89/4 der Gemarkung Gleesen erteilt. Die Ge-
samtanlage hat danach eine Kapazität von 2.375 Mastschweine-
plätzen. 
 
Die Genehmigung ist mit Nebenbestimmungen versehen.  
 
Das maßgebliche BVT-Merkblatt für die o. a. Anlage ist das Merk-
blatt „Beste verfügbare Techniken der Intensivtierhaltung von Ge-
flügel und Schweinen“. 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landkreis Emsland, Ordeniede-
rung 1, 49716 Meppen, erhoben werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründungen können in 
der Zeit vom 01.09.2021 bis zum 14.09.2021 beim Landkreis 
Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, Zimmer 522, wäh-
rend der Dienststunden nach Terminabsprache eingesehen wer-
den. Darüber hinaus ist der Bescheid im selben Zeitraum auf der 
Homepage des Landkreises Emsland unter http://www.ems-
land.de unter der Rubrik „Bürger und Behörde > Bekanntmachun-
gen“ sowie im zentralen UVP-Portal unter https://uvp.niedersach-
sen.de/portal/ einsehbar. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann von den Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, beim Landkreis Emsland (Tel.: 05931 / 
44 – 2522 oder Email: einwendungen-immissionsschutz@ems-
land.de) bis zum Ende der Widerspruchsfrist angefordert werden. 
 
Mit Ende der obengenannten Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.  
 
 Meppen, 18.08.2021 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 

344 Bekanntmachung; Durchführung einer On-
line-Konsultation gem. § 5 Plansicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG); Windpark Rhede 
GmbH & Co. KG, Rhede (Ems) 

 
Antrag der Windpark Rhede GmbH & Co. KG, Rhede (Ems), für 
die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen des 
Typs Vestas V162 mit einer Nabenhöhe von 166 m, einer Gesamt-
höhe von 247 m, einem Rotordurchmesser von 162 m und einer 
Leistung von jeweils 5,6 MW als Ersatz für sechs Windenergiean-
lagen des Typs Enercon E-66/18.70 
 
Der mit öffentlicher Bekanntmachung vom 30.04.2021 für den 
16.09.2021 festgesetzte Erörterungstermin wird abgesagt und 
durch eine Online-Konsultation (§ 5 Abs. 1, 2, 4 PlanSiG) ersetzt. 
 
Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird hier-
mit gemäß § 5 Abs. 3 PlanSiG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
1. Die zur Teilnahme an einem Erörterungstermin Berechtigten 

werden individuell benachrichtigt (§ 5 Abs. 3 PlanSiG). 
 
2. Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Be-

rechtigten die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden 
Informationen am 23.09.2021 per E-Mail zugänglich gemacht. 
Ihnen wird Gelegenheit gegeben, sich bis einschließlich 
07.10.2021 schriftlich oder elektronisch zu diesen Informatio-
nen zu äußern (§ 5 Abs. 4 S. 1 und 2 PlanSiG).  

 
 Zur Teilnahme berechtigt sind neben den unter Nr. 1 genann-

ten Stellen auch sonstige Betroffene, deren Belange durch 
das Vorhaben berührt werden. Diese können beim Landkreis 
Emsland (Ordeniederung 1, 49716 Meppen) rechtzeitig vor 
Ende der Äußerungsfrist schriftlich oder per Mail unter ein-
wendungen-immissionsschutz@emsland.de den Zugang zur 
Online-Konsultation beantragen. 

 
3. Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den be-

reits eingetretenen Ausschluss von Einwendungen unberührt 
(§ 5 Abs. 4 S. 4 PlanSiG). 

 
4. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen 

Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. 
 
 Die Vertretung durch eine(n) Bevollmächtigte(n) ist möglich. 

Dazu ist die Bevollmächtigung durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen. 

 
 Meppen, 24.08.2021 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
345 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde  Klein  Berßen;  Bebauungsplan Nr.  27 
„Rauhfehn, 1. Erweiterung“ der Gemeinde 
Klein Berßen mit örtlichen Bauvorschriften; 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
Baugesetzbuch (BauGB); Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes; Bekanntmachung ge-
mäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Klein Berßen hat in seiner Sitzung am 
09.04.2021 den Bebauungsplan Nr. 27 „Rauhfehn, 1. Erwei- 
terung“ mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung gemäß § 10  
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Begründung beschlos-
sen. Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 
„Rauhfehn, 1. Erweiterung“ nebst örtlichen Bauvorschriften ist im 
nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan nebst örtlichen Bauvorschriften liegt mit  
Begründung bei der Gemeinde Klein Berßen, Kirchstraße 12, 
49777 Klein Berßen, während der Dienststunden öffentlich aus 
und kann dort eingesehen werden.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 27 ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39  
bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltend-
machung wird hingewiesen. 
 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214  
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Klein Berßen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. 
 

 Klein Berßen, 26.08.2021 
 

GEMEINDE KLEIN BERSSEN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
346 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Haren 

(Ems); Bebauungsplan Nr. 01-09/02 „Zwi-
schen Dorfstraße und Klaus-Jost-Straße“, 
Ortschaft Altenberge 

 
Der Rat der Stadt Haren (Ems) hat am 15.07.2021 den Bebau-
ungsplan Nr. 01-09/02 „Zwischen Dorfstraße und Klaus-Jost-
Straße“, Ortschaft Altenberge, beschlossen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgte im vereinfachten Verfahren gemäß  
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB). 
 

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist in dem nach-
stehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung. 
© 2021 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungsplan nebst 
Begründung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Der o. g. Bebauungsplan nebst Begründung kann im Rathaus der 
Stadt Haren (Ems), Neuer Markt 1, 49733 Haren (Ems), eingese-
hen werden. Der in Kraft getretene Bebauungsplan nebst Begrün-
dung wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB in das Internet eingestellt 
und kann auch auf der Homepage der Stadt Haren (Ems) unter 
http://www.haren.de/leben_und_wohnen/geodaten_b-plaene/geo-
graphisches_informationssystem.html heruntergeladen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und  
Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften unbeachtlich wird, wenn sie nicht schrift- 
lich innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum die-
ser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Haren (Ems), Neuer 
Markt 1, 49733 Haren (Ems), geltend gemacht wird. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Vorschriften begründen soll, ist dar-
zulegen. 
 
 Haren (Ems), 12.08.2021 
 
STADT HAREN (EMS) 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
347 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Hüven; Bebauungsplan Nr. 4 „Lil-
land“, 1. Änderung der Gemeinde Hüven; 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten  Verfahren  gemäß  § 13a Bau-
gesetzbuch (BauGB); Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes; Bekanntmachung gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Hüven hat in seiner Sitzung am 18.05.2021 
den Bebauungsplan Nr. 4 „Lilland“, 1. Änderung nach § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung und die Begründung be-
schlossen. Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4  
„Lilland“, 1. Änderung ist im nachstehenden Übersichtsplan 
schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 liegt mit Begründung bei der Gemeinde 
Hüven, Schulstraße 3, 49751 Hüven, während der Dienststunden 
öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4  
„Lilland“, 1. Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214  
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Hüven unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.  
 
 Hüven, 19.08.2021 
 
GEMEINDE HÜVEN 
Die Bürgermeisterin 
 

-------------------------------------------------- 
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348 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-
meinde Spahnharrenstätte; Satzung nach  
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den Bereich „Am Brink“ nebst Begrün-
dung; Inkrafttreten der Einbeziehungssat-
zung; Bekanntmachung gemäß § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat in seiner Sitzung 
am 20.07.2021 die Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 im verein- 
fachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung  
i. V. m. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung und die 
Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist im nachstehenden 
Übersichtsplan blau umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung liegt mit Begründung bei der Gemeinde Spahnhar-
renstätte, Hauptstraße 50, 49751 Spahnharrenstätte, während 
der Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen wer-
den.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung nach § 34 Abs. 4  
Nr. 3 BauGB gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Spahnharrenstätte unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Spahnharrenstätte, 23.08.2021 
 
GEMEINDE SPAHNHARRENSTÄTTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
349 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde  Spahnharrenstätte;  Bebauungsplan 
Nr. 25 „Kirchenplaatzen“ der Gemeinde 
Spahnharrenstätte; Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB); 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes; Be-
kanntmachung gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat in seiner Sitzung 
am 28.10.2020 den Bebauungsplan Nr. 25 „Kirchenplaatzen“ als 
Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Be-
gründung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 „Kir-
chenplaatzen“ ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz um-
randet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 25 liegt mit Begründung bei der Ge-
meinde Spahnharrenstätte, Hauptstraße 50, 49751 Spahnhar-
renstätte, während der Dienststunden öffentlich aus und kann dort 
eingesehen werden. 
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Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 25 gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffent- 
lichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Spahnharrenstätte unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Spahnharrenstätte, 26.08.2021 
 
GEMEINDE SPAHNHARRENSTÄTTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
350 Öffentliche Bekanntmachung über das  

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 17 
„Lindenstraße I“, 3. Änderung, Gemein- 
de Sustrum; Bebauungsplan der Innen- 
entwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Sustrum hat in seiner Sitzung am 
06.08.2021 die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Lin-
denstraße I“, bestehend aus Planzeichnung einschließlich Be-
gründung, als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan 
wurde gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Mit dieser Bebau-
ungsplanänderung werden die Baugrenzen insgesamt erweitert 
und damit die überbaubaren Flächen vergrößert.   
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Planausschnitt 
schwarz umrandet dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 17 „Lindenstraße I“ einschließlich Begründung gemäß 
§ 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Lindenstraße I“ 
sowie die Begründung können ab sofort während der Dienstzeiten 
im Gemeindebüro Sustrum, OT Sustrum-Moor, Teichstraße 1, 
49762 Sustrum, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, 
Zimmer Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingese-
hen werden und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan auch auf der Homepage der 
Samtgemeinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/sus-
trum/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-sus-
trum eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Sustrum, OT Sustrum-Moor, Teichstraße 1, 49762 Sustrum, unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
 Sustrum, 25.08.2021  
 
GEMEINDE SUSTRUM 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
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